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Gesamtflªche: 11.477 ha
davon

Gebªude- und Freiflªchen 1.582 ha
Sport-, Freizeit-, Erholungsflªchen 1.012 ha
Verkehrsflªchen 877 ha
Landwirtschaftsflªchen 3.571 ha
Wald 4.073 ha
Wasserflªchen 102 ha
sonstige Flªchen 260 ha

Quelle : 4.Q.- Bericht 2024 Stadt Jena, Statistik

Einwohnerzahlen Jena :

31.12.1998 99.095
31.12.1999 99.779
31.12.2000 99.893
31.12.2001 101.157
31.12.2002 100.542
31.12.2003 102.634
31.12.2004 102.442
31.12.2005 102.532
31.12.2006 102.494
31.12.2007 102.752
31.12.2008 103.392
31.12.2009 104.449
31.12.2010 105.129
31.12.2011 106.428
31.12.2012 106.915
31.12.2013 107.679
31.12.2014 108.207
31.12.2015 109.527
31.12.2016 110.321
31.12.2017 111.099
31.12.2018 111.407
31.12.2019 111.343
31.12.2020 110.731
31.12.2021 110.502
31.12.2022 110.470
31.12.2023 110.076
31.12.2024 109.725
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Bevºlkerungszahlen vom Landesamt f¿r Statistik
Grundlage der Fortschreibung der Bevºlkerungszahl ist ab dem Jahr 2022 die Datenbasis des Zensus 2022 mit Stichtag 15.05.2022.
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richt ist dem Gemeinderat und der Rechtsaufsichtsbehörde nach Absatz 3 vor-
zulegen. Auch für doppisch buchende Gebietskörperschaften gilt dies entspre-
chend (vgl. § 52 a ThürKO).  
 
Auf die Erstellung eines Beteiligungsberichtes kann nur verzichtet werden, 
wenn gem. § 20 Abs. 8 und 9 ThürKDG ein Gesamtabschluss, welcher inner-
halb von zehn Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahrs aufzustellen ist, vor-
gelegt wird. Dieser ist auch dem Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 Thür-
GemHV-Doppik als Anlage beizufügen. § 25 Abs. 3 und 4 ThürKDG folgend, 
ist der geprüfte Gesamtabschluss dem Gemeinderat vor Ende des auf den 
Abschlussstichtag folgenden Haushaltsjahrs zur Kenntnisnahme vorzulegen 
sowie unverzüglich nach der Kenntnisnahme durch den Gemeinderat der 
Rechtsaufsichtsbehörde zur Kenntnis vorzulegen und öffentlich bekannt zu 
machen. Das bedeutet, dass bis zum 31.12.2025 der geprüfte Gesamtab-
schluss 2024 der Rechtsaufsichtsbehörde zu übersenden ist.  
Zwar ist die Erstellung eines Gesamtabschlusses nicht mehr gesetzlich ver-
pflichtend, jedoch hat die Stadt Jena dann einen Beteiligungsbericht gem. § 75 
a ThürKO zu erstellen. 
 
Wir bitten künftig um jährliche Übersendung des Beteiligungsberichtes spätes-
tens jeweils zum 30.September, sollten entsprechend geprüfte Gesamtab-
schlüsse nicht vorliegen. Hierzu verweisen wir zusätzlich auf Nummer 6 dieses 
Bescheides. 
 
 

4. Geplante Kreditaufnahmen des Kernhaushaltes 
 

Die Stadt Jena stellt Kredite im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zur De-
ckung der Investitionsauszahlungen ein. Die VV-Kreditbekanntmachung führt 
unter Nummer 3.3.1 aus, dass eine Kreditaufnahme nach den Grundsätzen 
der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen gemäß § 5 Abs. 3 
ThürKDG ganz oder teilweise ausgeschlossen ist, soweit der zu kreditierende 
Betrag unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitions-
krediten (lfd. Nr. 17 des Finanzplans) und der Auszahlungen zur Tilgung von 
Krediten zur Liquiditätssicherung (lfd. Nr. 20 des Finanzplans) durch einen po-
sitiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 
(lfd. Nr. 11 des Finanzplans) und / oder durch eine höhere Abnahme der liqui-
den Mittel (lfd. Nr. 23 des Finanzplans) gedeckt werden kann. Die in den Jah-
ren 2027 und 2028 voraussichtlich erzielten Überschüsse i.H.v. 576.060 EUR 
bzw. 816.040 EUR sind kreditmindernd einzusetzen und nicht vorzutragen.  
Wir bitten dies künftig zu beachten. 
 
Nach den uns vorliegenden Unterlagen wird der Cash-Pool-Bestand zum 
01.01.2025 mit 46 Mio. EUR beziffert. Mit der Haushaltssatzung 2023/2024 
wurde von der Stadt Jena dargelegt, dass die entsprechend vorhandenen li-
quiden Mittel nicht kreditmindernd eingesetzt werden können, da jene Liquidi-
tät zu 80% dem Eigenbetrieb KSJ zuzuschreiben ist und diese damit als For-
derungen des KSJ gegenüber der Stadt Jena gebunden ist. Darüber hinaus 
soll das Cash-Pooling der unterjährigen Liquiditätssicherung der Stadt Jena 
und ihren Sondervermögen dienlich sein. Die Stadt Jena selbst verwendet je-
doch die Cash-Pool Mittel zum Großteil zur Deckung der eigenen Auszahlun-
gen (siehe Punkt 5). Vor diesem Hintergrund scheint die Argumentation der 
Stadt Jena nicht schlüssig und nachvollziehbar.  
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Da der Eigenbetrieb KIJ, welcher mit der Haushaltssatzung 2025/2026 Kredite 
festsetzt, zunächst die eigenen Mittel aus dem Cash-Pool zur Deckung ein-
setzt, kann aktuell den Ausführungen, bezogen auf die Eigenbetriebe gefolgt 
werden. Wir weisen darauf hin, dass bei einer möglichen und planseitig einge-
stellten Kreditierung von Investitionsmaßnahmen durch die Stadt Jena diese 
Mittel gem. 5 Abs. 3 ThürKDG i.V.m Nr. 2.1.2 der Kreditbekanntmachung vor-
rangig zu verwenden sind, es sei denn, die Stadt legt dar, dass eine andere 
Finanzierung wirtschaftlich unzweckmäßig oder nicht möglich ist.  
 
 

5. Liquiditätsdefizite 
 

Der vorgelegte Haushaltsplan zeigt künftige Liquiditätsprobleme auf. Zwar ist 
der Haushaltsausgleich gem. § 18 ThürGemHV-Doppik gewährleistet. Gleich-
wohl führen erhebliche Investitionen sowie Zuweisungen und Zuschüsse an 
die Sondervermögen der Stadt zu einer künftig angespannten Liquiditätssitu-
ation. Nach der Finanzplanung sind die aktuell verfügbaren 62.056.239,35 
EUR liquide Mittel im Jahr 2026 vollständig aufgebraucht, sodass die Stadt 
planmäßig die Mittel des Cash-Pools, welche vollständig als Forderung der 
Eigenbetriebe gegenüber der Stadt gebunden sind, zur Deckung beanspru-
chen muss. Selbst durch die Einstellung von Krediten zur Deckung der Inves-
titionsauszahlungen gelingt es der Stadt nicht, den eigenen Finanzmittelbe-
stand aufzubauen. 
Die Stadt Jena hat alle Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Zahlungsfähigkeit 
durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 3 Abs. 3 
ThürGemHV-Doppik). 
 
 

6. Künftige Berichterstattung 
 

 
Dem Landesverwaltungsamt ist vor dem Hintergrund der Liquiditätssituation 
der Stadt Jena eine Liquiditätsübersicht des Kernhaushaltes sowie der 
Eigenbetriebe zum 01.01.2026 zu übermitteln (§ 119 ThürKO). 
Zusätzlich bitten wir um Übersendung des dem Stadtrat vorzulegenden Er-
gebnis- und Finanzplans nach § 7 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik. 
 
Darüber hinaus bitten wir jährlich um Übersendung der geprüften Jahresab-
schlüsse der Eigenbetriebe sowie der geprüften Jahresabschlüsse der Stadt 
Jena. Die Rückstände sind kontinuierlich und so zügig abzubauen, dass mit 
der Haushaltsatzung 2027 der Jahresabschluss 2025 vorliegt (siehe Hinweise 
Ziff. 2 Abs. 3). 
 
Dem Thüringer Landesverwaltungsamt ist unaufgefordert jährlich bis 30. Sep-
tember ein Beteiligungsbericht gem. § 75 a ThürKO zu übersenden. Dies be-
deutet, dass die Stadt bis zum 30.09.2025 den Beteiligungsbericht für das 
Jahr 2024 zu übersenden hat.  
Hiervon abgewichen werden kann nur, wenn dem TLVwA der Gesamtab-
schluss gem. § 25 Abs. 4 ThürKDG übersandt wird. Dies bedeutet, dass der 
geprüfte Gesamtabschluss 2024 nach Kenntnisnahme durch den Stadtrat vor-
zulegen ist. Die Kenntnisnahme des Stadtrats hat bis zum 31.12.2025 zu er-
folgen (§ 25 Abs. 3 ThürKDG). 
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Allgemeines 
 
1. Die Haushaltssatzung kann nun ausgefertigt und nach § 8 Abs. 3 

ThürKDG öffentlich bekanntgemacht werden. Wir bitten zu beachten, 
dass bei der öffentlichen Bekanntmachung auch auf die Möglichkeit zur 
Einsichtnahme hinzuweisen ist. 
 

2. Ein Exemplar der Ausfertigung und des Amtsblattes der Stadt Jena mit 
der öffentlichen Bekanntmachung bitten wir, uns elektronisch zu übersen-
den. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
 
 
 
 
gez. Axel Scheid 
Referatsleiter 
(ohne Unterschrift, da elektronisch erstellt) 



Berichtsvorlage zur
Haushaltsgenehmigung







Teil  I

Vorbericht sowie Anlagen





Die strategischen Ziele ordnen sich in drei Handlungsfelder ein. Zu jedem Ziel wurden 
zahlenmäßig fassbare Indikatoren erarbeitet, um die Zielerreichung messen zu 
können. Die Indikatoren wurden ermittelt und dem Stadtrat berichtet, die Wichtigsten 
davon werden im Rahmen der quartalsweisen Berichterstattung fortgeschrieben.

Handlungsfeld Strategische Ziele

1. Jena als zukunftsfähiger 
Wirtschafts- und 
Wissenschaftsstandort

1.1. Bedarfsgerechte Standortentwicklung für 
Wohnen, Wissenschaft und Gewerbe
1.2. Stetiges, qualitatives Wachstum im Bereich 
Wirtschaft und Arbeit
1.3. Nachhaltige Entwicklung der Infrastruktur
1.4. Überregionale Einbindung und 
Standortkooperation

2. Jena als attraktiver und 
weltoffener Ort zum Leben mit 
Chancen für alle

2.1. Jena ist sozial und familienfreundlich
2.2. Hohe Angebotsstandards in den Bereichen 
Bildung, Kultur und Sport
2.3. Bewahrung der natürlichen 
Lebensgrundlagen
2.4. Jena ist eine weltoffene Stadt

3. Städtische Verwaltung und 
Unternehmen als moderne, 
bürgerorientierte Dienstleister

3.1. Dauerhafte Sicherung der finanziellen
Handlungsfähigkeit der Stadt
3.2. Effiziente und effektive Prozesse 
entsprechend der Grundsätze des neuen 
Steuerungsmodells
3.3. Umsetzung einer hohen 
Dienstleistungsqualität

Die strategischen Ziele sollen zukünftig fortgeschrieben werden. Dazu sollen die 
zwischenzeitlich definierten acht Segmente (Leistungsbereiche) des gesamten 
Stadtverbundes als Ausgangspunkt gewählt und zunächst innerhalb dieser Segmente 
Ziele erarbeitet werden. Korrespondierend dazu werden Segment-Jahresabschlüsse 
entwickelt.







gehen. Hier soll zunächst die zwischenzeitliche Entwicklung und die jetzige Planung 
vor dem Hintergrund der früheren Abbildung aufgezeigt werden.

Dargestellt ist die Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, zweckfreie 
Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich sowie Gewinnausschüttungen von 
Tochterunternehmen) in grün und die Entwicklung des Aufwandes abzüglich 
zweckgebundener Erlöse in rot. Neu gegenüber der Darstellung in den zurück 
liegenden Doppelhaushalten ist die Vornahme einer Inflationsbereinigung auf das Jahr 
2020, so dass die Vergleichbarkeit über den gesamten Zeitraum gegeben ist.

Es zeigt sich, dass die Trendkurve des Aufwandes seit 2023 zunehmend verlassen 
wird. Würden sich die Aufwände hingegen auf der Trendkurve bewegen, wäre 
angesichts der Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel ein nachhaltiger 
Haushaltsausgleich, eine angemessene Risikovorsorge und Spielraum für aus 
Überschüssen zu finanzierende Investitionen gegeben. 

Bis 2022 war diese erfreuliche Situation gegeben, wovon die Aufstellung der 
Doppelhaushalte 2023/24 und 2025/26 profitiert. Ansonsten müsste die Politik 
schmerzhafte Einschnitte in das von ihr gewünschte Leistungsniveau des 
Stadtverbundes vornehmen oder aber die Stadt geriete in die Haushaltssicherung und 
damit unter den inhaltlichen Einfluss der Landesbehörden.

Aus Sicht der Finanzverwaltung ist es dringend nötig, auf diesen Pfad zurück zu 
kehren. Die Politik sollte dafür einen Rahmen festlegen, in dem Stadtratsgremien, 
Verwaltungsspitze, Stadtverwaltung und städtische Unternehmen gemeinsam an 
diesem Ziel arbeiten können. 



2.3. Entwicklung der Steuereinnahmen
Der zurzeit noch gültige Doppelhaushalt 2023/2024 wurde Ende 2022 aufgestellt und 
im Dezember 2022 verabschiedet. Basis der veranschlagten Steuereinnahmen war 
die Steuerschätzung von Herbst 2022, die nach der Corona-Pandemie deutliche 
Zuwächse von ca. 5% gegenüber den vorhergehenden Steuerschätzungen auswies. 

Diese waren aber vor allem eine Folge der hohen Inflationserwartungen: die nominalen 
Geldbeträge sind höher, aber deren Kaufkraft ist es nicht. Dies drückt sich in den 
hohen Kostensteigerungen in allen Ausgabenbereichen aus, so dass kein zusätzlicher 
finanzieller Spielraum verbleibt. 

Der vorliegende Doppelhaushalt 2025/26 beruht auf der Steuerschätzung von Herbst 
2024, die gegenüber Herbst 2022 Rückgänge zeigt. Dies ist vor allem eine Folge der 
schlechten Konjunkturaussichten für Deutschland. Weiterhin sind die Schätzungen mit 
hohen Risiken behaftet. Sollte es aufgrund von Kriegsereignissen, Handelskonflikten, 
oder Energie- und Rohstoffknappheit zu einer verschärften Rezession kommen, 
werden die Einnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, einbrechen.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen und 
des Gesamtaufkommens seit 2002 sowie die Planungsansätze der Vergangenheit und 
im Doppelhaushalt 2025/26:

Es muss weiterhin mit großen Abweichungen für einzelne Jahre gerechnet und die 
weitere Entwicklung genau verfolgt werden. Die Entwicklung der kommunalen Anteile 
an Einkommen- und Umsatzsteuer ist dem gegenüber stabiler, aber ebenfalls den 
konjunkturbedingten Risiken ausgesetzt.

2.4. Haushaltsausgleich 2025/2026
Für den Haushaltsausgleich muss der Ergebnisplan über den Finanzplanungszeitraum 
2025 – 2029 nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV-Doppik ausgeglichen sein. Dabei gilt 
die Deckung eines Fehlbetrags aus Gewinnvorträgen der Vorjahre ebenfalls als 



Ausgleich – aber diese Möglichkeit besteht natürlich nur, solange der Gewinnvortrag 
nicht aufgebraucht ist.

In der vorliegenden Planung kann das knapp erreicht werden, wie die folgende Tabelle 
zeigt:

Es gelingt, den Ergebnisplan unter Berücksichtigung des vorhandenen 
Ergebnisvortrags auszugleichen.

Der Ausgleich im Finanzplan (sogenannte freie Spitze) ist damit ebenfalls 
gewährleistet, was v.a. aufgrund der schon mit dem Doppelhaushalt 2021/22 
vorgenommenen Änderung bei der Buchung von Gebäudemieten und Infrastruktur-
Nutzungsentgelten an die Eigenbetriebe KIJ und KSJ gelingt, durch die die 
kalkulatorischen Abschreibungen nicht mehr als Teil der laufenden Auszahlungen 
gebucht werden.

Die Liquiditätsentwicklung kann damit aber noch nicht ausgeglichen dargestellt 
werden. Daher wurden in der Mittelfristplanung ab 2027 Aufnahmen von 
Investitionskrediten im Kernhaushalt in Höhe von 25,5 Mio. € in 2027, 23,7 Mio. € in 
2028 und 23,7 Mio. € in 2029 unterstellt. Dafür müsste mit dem Haushaltsbeschluss 
für die Jahre 2027/28 das Verbot zur Neuverschuldung in § 6a der Hauptsatzung 
gestrichen werden. Die Liquidität wird schnell aufgebraucht und muss ggf. durch 
Kassenkredite gewährleistet werden. Trotzdem muss es die Aufgabe sein, dies durch 
weitere Konsolidierungsanstrengungen bei Ausgaben und Einnahmen im 
Haushaltsvollzug zu verbessern.

2.5. Entwicklung des Eigenkapitals
Das Eigenkapital entwickelt sich rückläufig, da jährlich ein Jahresfehlbetrag aufgrund 
der unter Ziffer 3 Ergebnisplan 2025 dargestellten Inhalte vorliegt. Der Ergebnisvortrag 
reicht jedoch noch aus um bis 2029 einen Ausgleich zu erreichen.

Eigenkapital
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz
2024 2025 2026 2027 2028 2029

1.1 Allgemeine 
Rücklage

634.008 634.008 634.008 634.008 634.008 634.008 634.008

1.2 Zweckgebundene 
Kapitalrücklage

0 0 0 0 0 0 0

1.3 Zweckgebundene 
Ergebnisrücklage

31.502 31.502 31.502 31.502 31.502 31.502 31.502

1.4 Ergebnisvortrag 115.086 125.048 94.886 71.705 39.754 25.411 13.556

1.5 Jahresüberschuss 
/ Jahresfehlbetrag

9.962 -30.162 -23.181 -31.951 -14.343 -11.855 -13.294

Summe 790.558 760.396 739.240 707.290 692.948 681.094 667.801





Nachstehend die Darstellung der Erträge nach einzelnen Kontengruppen:
Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

40 Steuern und 
ähnliche Abgaben 159.921 172.869 177.294 186.097 194.032 200.084 206.465

41

Zuwendungen, 
allgemeine 
Umlagen und 
sonstige 
Transfererträge

169.761 152.625 181.500 181.183 182.748 183.333 186.482

42 Erträge der sozialen 
Sicherung 30.278 25.859 31.392 32.196 32.838 33.504 34.209

43 Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 10.104 8.739 10.999 10.248 11.837 11.748 10.282

441 Privatrechtliche 
Leistungsentgelte 6.471 5.191 5.268 5.494 5.411 5.401 5.528

442 Kostenerstattungen 
und Kostenumlagen 25.325 22.096 27.521 27.966 28.496 28.893 29.364

452 Andere aktivierte 
Leistungen 0 0 0 0 0 0 0

46 Sonstige laufende 
Erträge 7.864 5.048 5.755 5.515 5.515 5.192 5.191

47
Zinserträge und 
sonstige 
Finanzerträge

12.190 2.940 5.513 5.167 8.169 9.384 9.615

Zwischensumme
ordentliche Erträge 421.914 395.367 445.242 453.866 469.046 477.539 487.136

48 Erträge aus ILV 37.462 39.777 39.279 40.375 41.408 41.552 41.697

49 Entnahme aus 
Rücklagen 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 459.376 435.144 484.522 494.241 510.454 519.091 528.832

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

401 Realsteuern 102.097 110.989 111.594 117.125 121.662 124.709 127.567

402 Gemeindeanteile an 
den Gemeinschafts-
steuern

56.944 61.235 64.830 68.102 71.500 74.505 78.028

403 Sonstige 
Gemeindesteuern 880 645 870 870 870 870 870

Summe 159921 172869 177294 186097 194032 200084 206465

Die erwarteten Steuereinnahmen der Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und 
Umsatzsteuer) basieren auf der Steuerschätzung November 2024.

Die Ermittlung des Anteils an der Einkommensteuer basiert auf der geltenden 
Schlüsselzahl von 6,28 %, die bis 2029 beibehalten wird.

Die Ermittlung des Anteils an der Umsatzsteuer basiert auf der Schlüsselzahl von 
8,01 %, die bis 2029 beibehalten wird.

Nachstehende Tabelle stellt die einzelnen Haushaltsansätze der Realsteuern dar:
Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

4011 Grundsteuer A 50 50 0 0 0 0 0

4012 Grundsteuer B 11.981 12.050 12.100 12.100 13.313 13.313 13.313

4013 Gewerbesteuer 90.066 98.889 99.494 105.025 108.349 111.396 114.254

Summe 102097 110989 111594 117125 121662 124709 127567



Im Zuge der Grundsteuerreform wurde eine Aufkommensneutralität beim 
Grundsteueraufkommen vom Stadtrat beschlossen. Dafür wird der Hebesatz in der 
Grundsteuer B auf 400 v.H. gesenkt. In der Mittelfristplanung wurde jedoch eine 
Erhöhung des Hebesatzes auf 440 v.H. unterstellt. Auf die Grundsteuer A soll künftig 
aufgrund der Unverhältnismäßigkeit von Verwaltungsaufwand und Ertrag verzichtet 
werden, weswegen ein Hebesatz von 0 v.H. festgesetzt wurde. Die Ansätze der 
Gewerbesteuer basieren unverändert auf einem Hebesatz von 450 v.H..

3.1.2 Zuweisungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

411 Schlüsselzuweisung
en 80.030 76.390 87.586 85.394 87.692 89.814 91.935

413

Sonstige allgemeine 
Zuweisungen 
(Mehrbelastungs-
ausgleich)

23.900 20.047 24.219 24.659 25.100 25.650 26.201

414
Zuweisungen und 
Zuschüsse für 
laufende Zwecke

57.614 46.877 60.079 59.789 57.127 54.620 54.655

415

Erträge aus der 
Auflösung von 
Sonderposten aus 
Zuwendungen

8.218 9.311 9.616 11.340 12.829 13.249 13.691

Summe 169.761 152.625 181.500 181.183 182.748 183.333 186.482

Die vorläufigen Schlüsselzuweisungen für 2025 wurden den Kommunen im Sommer 
2024 mitgeteilt. Im Herbst 2024 wurde der Haushaltsentwurf des Freistaates 
Thüringen veröffentlicht, der gegenüber der vorläufigen Mitteilung von August 2024 
höhere Ansätze für die Schlüsselzuweisungen enthält, welche in den Haushaltsplan 
eingearbeitet wurden.

Für die Folgejahre 2026-2029 wurde ein Prognosemodell entwickelt, das aufgrund der 
starken Schwankungen in der (Gewerbe-)Steuerkraft Jenas zeitversetzt ebenfalls zu 
schwankenden Schlüsselzuweisungen führt.

Die kreisfreien Städte erhalten zudem zur Finanzierung der Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises den sog. Mehrbelastungsausgleich, der für 2025 mit 
220 €/Einwohner angesetzt wurde. Für den Zeitraum 2026-29 wurde mit einer 
jährlichen Steigerung von 4-5 €/Einwohner gerechnet. Zeitgleich wurde aber auch der 
Effekt des Zensus 2022, dessen Ergebnisse im Sommer 2024 veröffentlicht wurden 
und wonach sich für Jena ein Einwohnerrückgang ergibt, berücksichtigt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind unter 
Berücksichtigung des Investitionsplanes planmäßig fortgeschrieben. Sie entwickeln 
sich gemäß den geplanten Fördermitteln für Neuanschaffungen und 
Investitionsmaßnahmen, die ab dem Jahr 2025 fertiggestellt und dann abgeschrieben 
bzw. aufgelöst werden.

Diesen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen stehen 
Abschreibungen (Aufwand in der Kontengruppe 53 - siehe Ziffer 3.2.4) gegenüber.

Nachstehende Tabelle stellt die einzelnen Haushaltsansätze der Zuweisungen und 
Zuschüsse für laufende Zwecke dar:



Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

4114_
(1-3)

Sondervermöge
n & verb. 
Unternehmen

7 0 0 0 0 0 0

41441 Bund 2.349 2.488 2.941 2.369 1.924 417 417

41442 ThürKitaG 20.304 20.161 26.361 26.345 24.712 23.363 22.995

41442 Schullastenausg
leich 5.568 5.589 5.999 6.119 6.241 6.366 6.494

41442
Örtliche 
Jugendförderun
g

1.211 1.206 1.239 1.288 1.288 1.288 1.288

41442 ÖPNV 9.337 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852

41442 Einzelgesetze 8.155 6.134 8.144 7.878 6.877 6.801 6.750

41442 Grundsicherung 9.049 7.667 9.867 10.262 10.570 10.887 11.214

41442 Kulturlastenaus
gleich 1.562 770 2.615 2.615 2.615 2.615 2.615

4144_
(3-9)

Sonst. 
Öffentlicher 
Bereich

11 3 33 33 20 3 3

4145 Privater Bereich 62 7 28 28 28 28 28

Summe 57615 57615 46877 60079 59789 57127 54620

Die Zuweisungen vom Bund wurden entsprechend der beschiedenen 
Fördermaßnahmen aufgenommen. Gemäß dem Projektantrag Smart City stehen für 
die Haushaltsjahre 2025-2027 Mittel in Höhe von 3.622 T€ für dieses Projekt zur 
Verfügung. Des Weiteren wurden für das Projekt JenErgieReal von 2025 bis 2027 
insgesamt 2.101 T€ Bundesförderung veranschlagt. Die Projektförderungen 
insgesamt sind jedoch durch das Auslaufen von Projekten rückläufig.

Für die Kinderbetreuung nach ThürKitaG wurden die Bevölkerungsfortschreibung 
2023 (Bevölkerung nach Alter zum 31.12.2023) sowie die voraussichtlich belegten 
Plätze zugrunde gelegt. Für 2025 werden voraussichtlich 26.361 T€ für die 
Zuweisungen vom Land nach dem ThürKitaG einschließlich der Landespauschale für 
die Elternbeitragsfreiheit nach § 30 ThürKitaG gewährt.

Die Steigerung der Zuweisungen beruht auf den Landespauschalen für alle 
Altersklassen sowie den jeweiligen Kinderzahlen der Altersgruppen. Insgesamt sinken 
die Zuweisungen aufgrund der sinkenden Kinderzahlen.

Der Schullastenausgleich wurde auf die Sachkostenbeträge des Landes unter 
Bezugnahme der Schülerzahlen angepasst und eine Steigerung für die Folgejahre 
prognostiziert.

Die Zuweisungen zum ÖPNV wurden entsprechend der Förderung vom Land an den 
Jenaer Nahverkehr (siehe Ziffer 3.2.7) angepasst.

Die Zuweisungen aus Einzelgesetzen beinhalten u.a. Mittel des Klimapaktes von 1.500 
T€, die Förderung gemäß des Pflegeberufsgesetzes von 600 T€ sowie die Förderung 
zur Verbesserung des öffentlichen Gesundheitsdienstes mit 621 T€ in 2025. Die 
Maßnahmen werden finanziell als auch zeitlich unterschiedlich gefördert, wodurch die 
Zuweisungen insgesamt rückläufig sind.

Die Aufwendungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden 
gemäß § 6 ThürAGSGB XII – Weiterleitung der Erstattungszahlung des Bundes zur 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach § 46a SGB XII zu 100 % 
vom Land übernommen. Die Erhöhung berücksichtigt die tatsächliche 



Inanspruchnahme der Hilfeempfänger gemäß den Regelungen des Bundes-Teilhabe-
Gesetzes (BTHG) (siehe Ziffer 3.2.6).

Der Kulturlastenausgleich des Landes beinhaltet neben den bisherigen Zuweisungen 
zur Finanzierung überregional bedeutsamer Kultureinrichtungen seit 2023 auch die 
sogenannte Theaterpauschale zur gemeinsamen Förderung von Theatern und 
Orchestern durch Land und Kommunen.

3.1.3 Erträge der sozialen Sicherung
Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

421
Ersatz von sozialen 
Leistungen außerhalb 
von Einrichtungen

2.782 2.556 2.555 2.595 2.636 2.676 2.737

422 Ersatz von Leistungen 
in Einrichtungen 5.951 5.142 5.714 5.714 5.715 5.715 5.715

423

Kostenbeteiligung/ -
erstattung im Bereich 
des SGB XII und 
anderer sozialer 
Leistungen

5.022 4.601 4.920 5.019 5.090 5.170 5.252

424

Kostenbeteiligung/ -
erstattung im Bereich 
des SGB VIII und 
anderer Jugendhilfe

2.277 1.434 2.277 2.351 2.410 2.470 2.532

426
Aufgabenbezogene 
Leistungsbeteiligung 
nach dem SGB II

11.665 12.127 15.926 16.517 16.988 17.474 17.973

427

Zuweisungen und 
Zuschüsse für lfd. 
Zwecke der sozialen 
Sicherung

2.581 0 0 0 0 0 0

Summe 30.278 25.859 31.392 32.196 32.838 33.504 34.209

Die Erträge der sozialen Sicherung in den Kontengruppen Ersatz von sozialen 
Leistungen in Einrichtungen sowie die Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des 
SGB XII und im Bereich des SGB VIII wurden gegenüber der Planung 2024 nach oben 
angepasst und orientieren sich am Ergebnis 2023. Grund sind die im Zusammenhang 
höheren Aufwendungen der sozialen Sicherung (siehe Ziffer 3.2.6). 

Die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II gliedert sich in 2 
Teilbereiche:

    • Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (LB KdU)

    • Leistungsbeteiligung am Bildungs- und Teilhabepaket (LB BuT)

In 2025 erhöhrt sich die prozentuale Kostenbeteiligung des Bundes gegenüber dem 
Vorjahr. Zudem erhöht sich die Kostenbeteiligung auch aufgrund steigender 
Aufwendungen bei den Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II (siehe Ziffer 3.2.6).

Für die Folgejahre werden die Erträge der sozialen Sicherung mit Steigerungen um 
3 % angesetzt, analog den Steigerungen bei den Aufwendungen der sozialen 
Sicherung.



3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

431

Verwaltungsgebühren 
einschließlich 
Erstattung von 
Auslagen

5.198 4.693 4.791 4.742 4.806 4.807 4.807

432

Benutzungsgebühren, 
wiederkehrende 
Beiträge und ähnliche 
Entgelte, KE

4.905 4.046 6.209 5.506 7.031 6.941 5.475

Summe 10.104 8.739 10.999 10.248 11.837 11.748 10.281

Entsprechend der Gebührensatzung für die Benutzung von Tageseinrichtungen für 
Kinder in kommunaler Trägerschaft der Stadt Jena werden Benutzungsgebühren 
(letzte Änderung ab 01.08.2015) erhoben. In 2025 soll die Gebührensatzung geändert 
werden, weswegen die Ansätze für die Benutzungsgebühren neben der tatsächlichen 
Gebührenentwicklung (angemeldete Kinder/Durchschnittsgebühr pro angemeldetem 
Kind) erhöht wurden.

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

441 Privatrechtliche 
Leistungsentgelte 6.471 5.191 5.268 5.494 5.411 5.401 5.528

Die Ansätze für die privatrechtlichen Leistungsentgelte betreffen vorrangig die 
Elternentgelte der Kindertagesstätten der freien Träger. Diese  wurden der 
tatsächlichen Entgeltentwicklung (angemeldete Kinder/Durchschnittsgebühr pro 
angemeldetem Kind) angepasst.

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

442 Kostenerstattungen 
und Kostenumlagen 25.325 22.096 27.521 27.966 28.496 28.893 29.364

Unter dieser Ziffer summieren sich Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus den 
verschiedensten Teilbereichen: Erstattungen von Kommunen für die Mitbenutzung von 
Kindertagesstätten, Erstattungen von Kommunen in Form von Gastschülerbeiträgen 
bei den Schulen, Erstattungen von Krankenkassen, Erstattungen von Eigen- und 
Regiebebetrieben (z.B. für Lohnabrechnung, Versicherungsbeiträge), Erstattungen 
vom Land nach Spezialgesetzen. Auf die Posten mit den größten Veränderungen 
gegenüber der Planung 2024 wird im Folgenden eingegangen:

Bei den Erstattungen von anderen Kommunen für die Mitbenutzung Jenaer 
Kindertagesstätten wurden die Erträge aufgrund der Anpassung des gesetzlichen 
Pauschalbetrags und auf Basis der prognostizierten Kinderzahlen nahezu verdoppelt: 
gegenüber der Planung 2024 mit 989 T€ wurde der Haushaltsansatz 2025 um 1.015 
T€ auf 2.004 T€ erhöht. 

Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden zur Finanzierung der 
Hilfeleistungen nach dem Thüringer Ausführungsgesetz zum Unterhalts-
vorschussgesetz (ThürAGUVG) 40 % vom Bund und 30 % vom Land erstattet. Die 
Erträge in 2025 belaufen sich auf 2.492 T€, denen Aufwendungen von 3.560 T€ 
entgegenstehen (unter Ziffer 3.2.6). Der Ansatz erhöht sich gegenüber der vormaligen 
Planung um 287 T€.



Die Kostenerstattungen vom Land nach ThürFlüKEVO (Bewachungskosten für 
Gemeinschaftsunterkünfte) steigen um 466 T€. Diesen Kostenerstattungen stehen 
Aufwendungen für Bewachungskosten in gleicher Höhe gegenüber.

Des Weiteren resultieren aus den hohen Flüchtlingszahlen höhere Kostenerstattungen 
für die Unterbringung und Betreuung nach  ThürFlüKEVO. Hierfür werden deshalb 
gegenüber dem Planansatz 2024 von 1.308 T€ ab dem Jahr 2025 Beträge in Höhe 
von 2.424 T€ veranschlagt. Das Ergebnis von 2023 liegt bei vergleichbaren Beträgen 
von 2.445 T€. Den Erträgen stehen Aufwendungen für Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (siehe Ziffer 3.2.6) gegenüber.

Mit den Kostenträgern für den Rettungsdienst wurden mit den Krankenkassen höhere 
Beträge zum Oktober 2024 ausgehandelt, wodurch der Haushaltsansatz 2025 auf 
8.340 T€ im Vergleich zum Ansatz 2024 von 6.996 T€ erhöht werden konnte. Jedoch 
stehen diesen Erträgen auch höhere Aufwendungen für den Rettungsdienst entgegen 
(siehe Ziffer 3.2.3) – der Rettungsdienst ist  im Saldo nahezu kostenneutral geplant.

Die zentrale Rettungsleitstelle wird von der Stadt Jena auch für den Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt und den Saale-Holzland-Kreis wahrgenommen. Das galt bis bis 
zum ersten Quartal 2023 auch für die Stadt Weimar, welche ab dann die Aufgaben  
der Rettungsleitstelle nicht mehr über die Stadt Jena wahrnehmen lässt. Die 
Kostenerstattung der angebundenen Kreise beträgt in der Planung nunmehr 2.448 T€ 
und liegt damit 656 T€ über dem Ansatz des Vorjahres (Vergleich Ergebnis 2023: 
2.025 T€, noch mit anteiliger Erstattung von der Stadt Weimar). Steigende Personal- 
und Sachkosten machten eine Anpassung der Kostenerstattungen notwendig.

3.1.7 Andere aktivierte Leistungen

Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 452) fallen für eigene Planungsleistungen 
im Rahmen von Baumaßnahmen nicht an.

3.1.8 Sonstige laufende Erträge
Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

461
Erträge aus der 
Veräußerung von VG 
des AV und des UV

20 0 0 0 0 0 0

462 Weitere sonstige 
laufende Erträge

3.784 3.963 4.380 4.380 4.379 4.056 4.055

466
Nicht 
zahlungswirksame 
ordentliche Erträge

2.707 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

469 Andere sonstige 
ordentliche Erträge

1.353 85 375 136 136 136 136

Summe 7.864 5.048 5.755 5.515 5.515 5.192 5.191

Die weiteren sonstigen laufenden Erträge umfassen hauptsächlich die Bußgelder, 
welche in der Planung gegenüber 2024 gleichbleibend prognostiziert werden. Des 
Weiteren ergeben sich bis 2027 Erträge aus dem Bereitstellungszins für die 
Garantieerklärung der Stadtwerke in Höhe von etwa 323 T€.

Zu den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen zählen die Erträge aus der 
Auflösung von Wertberichtigungen sowie die Auflösung von Rückstellungen, welche 
in der Planung nicht veranschlagt werden. Das ausgewiesene Ergebnis 2023 ist im 
Zusammenhang mit der Kontenart 565 Aufwand für Wertberichtigungen (siehe Ziffer 
3.2.6) zu betrachten.



Gemäß § 38 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-
Doppik) dürfen ab 2019 keine Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen mehr 
gebildet werden (siehe Ziffer 3.2.1). Für bereits gebildete Pensionsrückstellungen ab 
Eröffnungsbilanzstichtag sind diese ab 2019 ergebnisneutral durch Einstellung in die 
allgemeine Rücklage ertragswirksam über 10 Jahre aufzulösen und ergeben einen 
Ansatz von 1.000 T€.

Die anderen sonstigen ordentlichen Erträge betreffen in der Planung die Rückzahlung 
von Personalkostenzuschüssen der freien Träger aufgrund von Erfahrungswerten 
bezüglich der Prüfung der tatsächlichen Verwendung und tarifrechtlich richtigen 
Vergütung der Mitarbeitenden. Es wird von einer gleichbleibenden Rückzahlung 
ausgegangen, da die Träger die Berechnungsgrundlagen zunehmend besser 
umsetzen und Rückforderungen fast nur krankheitsbedingt anfallen.

Im Jahr 2025 wird außerdem einmalig ein Ertrag in Höhe von 240 T€ aus der 
Abwicklung der Entwicklungsmaßnahme Himmelreich für deine städtische 
Grundstücksfläche erwartet.

Weiterhin ist im ausgewiesenen Ergebnis 2023 das Ergebnis aus der Rückzahlung der 
Betriebskostenabrechnung durch den EB KIJ in Höhe von 845 T€ enthalten (siehe 
auch Ziffer 3.2.6), welches nicht geplant wird.

3.1.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge
Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

471 Zinserträge 1.306 70 519 517 515 513 511

472 Zinsen aus Stundungen 22 5 11 12 12 12 13

474
Erträge aus 
Beteiligungen ohne 
assoziierten UN

6 6 6 6 6 6 6

476
Finanzerträge aus 
Sondervermögen und 
Zweckverbänden

10.852 2.159 4.478 4.133 7.136 8.354 8.586

477 Finanzerträge aus 
Sparkassen 184 0 0 0 0 0 0

479 Sonstige Zinsen 
ähnliche Erträge -181 700 500 500 500 500 500

Summe 12.190 2.940 5.513 5.167 5.169 9.384 9.615

Die Zinserträge werden entsprechend des aktuellen Zinsniveaus höher geplant als 
noch im Doppelhaushalt 2023/2024.

Die Finanzerträge aus dem Sondervermögen orientieren sich an den 
Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe KIJ (Beschluss Stadtrat Nr. 24/0230) und KSJ 
(Beschluss Stadtrat Nr. 23/0149) sowie dem Regiebetrieb KITT (Beschluss Stadtrat 
Nr. 24/0248).

3.1.10 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

481 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 37.462 39.777 42.151 43.402 43.493 43.891 44.649

Die Erträge aus internen Leistungsverrechnungen sind deckungsgleich mit den 
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.



3.1.11 Sonstige Erträge
Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

492 Entnahmen aus der 
allgemeinen Rücklage 0 0 0 0 0 0 0

493
Entnahmen aus der 
zweckgebundene 
Ergebnisrücklage

0 0 0 0 0 0 0

Summe 0 0 0 0 0 0 0

Es wird keine Entnahme aus den Rücklagen geplant.

3.2 Aufwendungen
Die laufenden Aufwendungen steigen in 2025 ff gegenüber dem Planansatz des 
Jahres 2024. Die Gründe für die wesentlichen Erhöhungen werden im folgenden 
Abschnitt dargestellt.



Nachstehend die Darstellung der Aufwendungen nach einzelnen Kontengruppen:

Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

50 Personal-
aufwendungen 83.770 92.211 102.129 104.689 103.064 102.762 104.504

51 Versorgungs-
aufwendungen 1.222 445 445 445 445 445 445

52 Aufwendungen für 
Sach- und 
Dienstleistungen

53.492 53.322 51.877 53.433 53.130 53.097 53.841

53 Abschreibungen auf 
immaterielle VG des 
AV und auf SA

10.827 17.775 12.945 15.911 18.215 18.887 17.270

54 Zuwendungen, 
allgemeine Umlagen 
und sonstige 
Transfer-
aufwendungen

104.339 100.960 114.749 118.138 110.351 110.482 114.258

55 Aufwendungen der 
sozialen Sicherung 108.338 110.775 126.240 131.071 134.896 138.818 142.954

56 Sonst. lfd. 
Aufwendungen 49.039 48.890 58.984 61.075 62.233 62.957 64.382

57 Zins- und sonstige 
Finanzaufwendungen 926 1.151 1.055 1.055 1.055 1.946 2.777

Zwischensumme
ordentliche 
Aufwendungen

411.952 425.529 468.424 485.817 483.389 489.394 500.430

58 Aufwendungen aus 
internen Leistungs-
beziehungen

37.462 39.777 39.279 40.375 41.408 41.552 41.697

59 Sonstige 
Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 449.414 465.306 507.703 526.192 524.797 530.946 542.127

3.2.1 Personalaufwendungen
Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

501 Aufwendungen für 
ehrenamtlich Tätige 582 822 733 618 558 558 558

502 Dienstbezüge und 
dergleichen 65.574 71.278 78.583 80.614 79.448 79.184 80.482

503 Beiträge zu 
Versorgungskassen 6.474 7.394 8.048 8.249 8.454 8.532 8.692

504
Beiträge zur 
gesetzlichen 
Sozialversicherung

10.558 11.792 13.051 13.385 13.096 13.000 13.202

505 Beihilfen und Unter-
stützungsleistungen 519 539 644 730 776 843 920

506 Personalneben-
aufwendungen 9 106 111 111 112 112 113

507
Zuführungen zu 
Pensionsrückstellungen 
u. ä. Verpflichtungen

141 30 30 30 30 30 30

508

Zuführungen zu 
Rückstellungen für 
ATZ, nicht 
genommenen Urlaub, 
Überstunden

-88 250 250 250 250 250 250

Summe 83.770 92.211 101.448 103.987 102.722 102.509 104.245

Mit 101,5 Mio. € im Jahr 2025 bzw. 104,0 Mio. € im Jahr 2026 umfasst der 
Personalaufwand rund 21,7 % bzw. 21,4 % der ordentlichen Aufwendungen des 
Haushalts.







3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

522
Aufwendungen für 
Energie / Wasser / 
Abwasser / Abfall

9 12 13 13 14 14 14

523
Aufwendungen für 
Unterhaltung und 
Bewirtschaftung

36.210 34.850 31.471 32.879 33.706 34.331 34.971

524 Weitere Verwaltungs- / 
Betriebsaufwendungen 7.025 8.577 9.588 9.944 8.943 8.285 8.250

525 Kostenerstattungen 10.248 9.883 11.581 11.400 10.914 10.825 10.971

Summe 53.492 53.322 52.653 54.236 53.575 53.455 54.206

Mit 52,7 Mio. € im Jahr 2025 bzw. 54,2 Mio. € im Jahr 2026 umfassen die 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rund 11,2 % der ordentlichen 
Aufwendungen des Haushalts.

Die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung enthalten eine Vielzahl von 
Einzelpositionen, wovon nachstehend die Wichtigsten erläutert werden.

Gemäß Nutzungsvereinbarung Infrastrukturvermögen (9.119 T€ in 2025, VJ 8.899 T€) 
sowie der Grün- und Forstflächenpflege (8.066 T€ in 2025, VJ 6.403 T€) zwischen der 
Stadt Jena und dem Eigenbetrieb KSJ werden diese kostendeckend kalkuliert und 
jährlich gemäß den tatsächlichen Aufwendungen nach ermittelt und angepasst, 
wodurch die Haushaltsansätze in 2025 steigen. Beginnend ab 2021 wurde der 
Nutzungsentgeltbestandteil der planmäßigen Abschreibungen aus der 
Entgeltkalkulation des Infrastrukturvermögens herausgelöst und dem EB KSJ als 
Investitionszuschuss über einen Zeitraum von 10 Jahren gewährt. Die sich daraus 
ergebenden jährlichen Aufwendungen betragen 8.100 T€ (siehe Ziffer 3.2.7) und 
mindern die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Die Betriebskosten an den Eigenbetrieb KIJ sowie die Aufwendungen für die 
Bewirtschaftung an Dritte wurden den aktuellen Betriebskostenbestandteilen (z. B. 
Reinigung, Wartung, Sachverständigenprüfungen, Wärmeversorgung) für die 
betriebenen Objekte (Verwaltungs-, Sozial-, Schul- und Sportimmobilien) angepasst. 
Im Haushaltsplan 2023/2024 wurde aufgrund der Energiekrise mit sehr viel höheren 
Betriebskosten geplant. Diese wurden auf ein realistischeres Maß gesenkt. 

Die Abweichung der weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen begründen 
sich zum einen aus Mehraufwendungen für die Schülerbeförderung gemäß den 
aktuellen Preisen des Nahverkehrs sowie den Schülerzahlen. Zum anderen entfallen 
671 T€ auf gestiegene Ausgaben für die Bezuschussung von Nahverkehrsfahrtkarten 
und dem Deutschlandticket für JenaBonus-Inhaber sowie Kinder und Jugendliche (vgl. 
Stadtratsbeschlüsse 23/2075-BV, 23/2186-BV und 24/0221-BV)

Die Erhöhungen für die Kostenerstattungen beinhalten den Anstieg der Preise bei den 
Leistungserbringern im Rettungsdienst in 2025 von 600 T€ gegenüber der 
Vorjahresplanung. Gleichzeitig wurden die Erträge von den Kostenträgern für den 
Rettungsdienst deutlich angehoben (siehe Ziffer 3.1.6) - der Rettungsdienst ist  im 
Saldo nahezu kostenneutral geplant. Aufgrund der in Punkt 1 beschriebenen 
Strukturänderung erfolgt ab 2025 eine Kostenerstattung für das übergegangene Team 
Transformation an den Regiebetrieb KITT, da sich diese Aufwendungen in Höhe von 
752 T€ in 2025 dort nicht über Geräte- und Softwaremieten umlegen und finanzieren 
lassen.



3.2.4 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und auf Sachanlagen

Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

532 AfA auf immaterielle 
VG 8.283 9.982 9.550 11.462 13.664 14.196 14.648

537 AfA auf Kunstgegen-
stände, Denkmäler 2 2 2 2 2 2 2

538 AfA auf technische 
Anlagen, Fahrzeuge, 
Maschinen, Betriebs- 
und 
Geschäftsausstattung

2.542 2.834 2.812 2.892 2.803 2.567 2.621

539 Sonstige AfA und 
außer-planmäßige AfA 0 4.957 581 1.555 1.745 2.122 0

Summe 10.827 17.775 12.945 15.911 18.215 18.887 17.270

Die Abschreibungen sind unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen 
planmäßig fortgeschrieben. Sie verändern sich jährlich aufgrund der geplanten 
Neuanschaffungen und Investitionsmaßnahmen, die ab dem Jahr 2024 fertiggestellt 
und dann abgeschrieben werden.

Den Abschreibungen stehen zum Teil Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
von Zuwendungen (siehe Erträge in der Kontenart 415 Ziffer 3.1.2) gegenüber.

Die Abschreibungen enthalten geplante Verluste der Eigenbetriebe JenaKultur, 
jenarbeit und dem Regiebetrieb KITT gemäß den Wirtschaftsplänen als 
außerplanmäßige Abschreibungen auf die Finanzanlagen.

3.2.5 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen
Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

541 Zuweisungen und 
Zuschüsse für 
laufende Zwecke

97.164 93.269 106.357 109.301 101.243 101.423 104.963

543 Aufwendungen 
wegen 
Steuerbeteiligungen 
(Gewerbesteuer-
umlage)

7.175 7.691 7.738 8.169 8.427 8.664 8.886

544 Allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0

Summe 104.339 100.960 114.095 117.470 109.670 110.087 113.849

Mit 114,1 Mio. € im Jahr 2025 bzw. 117,5 Mio. € im Jahr 2026 umfassen die 
Aufwendungen für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen 
rund 24,4 % bzw. 24,2 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Die Gewerbesteuerumlage ermittelt sich auf Basis der geplanten Ansätze zur 
jährlichen Gewerbesteuer geteilt durch den Hebesatz lt. Satzung sowie des 
gesetzlichen Vervielfältigers von 35, wodurch bei Ansatz von 99.494 T€ 
Gewerbesteuer für 2025 eine Umlage von 7.738 T€ erforderlich wird.

Nachstehende Tabelle stellt die einzelnen Haushaltsansätze der Aufwendungen für 
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke dar:



Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

5411 Zuschüsse ÖPNV 9.337 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852

541x Zuschüsse 
Eigenbetriebe & 
Unternehmen

3.634 6.177 12.227 14.012 6.504 6.371 6.347

5413 Zuschuss an EB 
JenaKultur 23.324 22.900 25.495 25.495 25.495 25.495 27.450

541x Zuschüsse an 
Träger von Kitas 48.624 48.955 52.204 53.025 52.328 52.363 53.675

5414 Rückzahlung von 
Fördermitteln an 
Bund/ Land

49 1 0 0 0 0 0

5414x Weiterleitung PK 
Hort 1.203 1.194 1.230 1.255 1.280 1.306 1.332

5414x Krankenhaus-
umlage 1.130 1.140 1.135 1.132 1.131 1.131 1.131

5414 Zuschüsse an 
Zweckverbände 995 995 1.048 1.116 1.127 1.149 1.172

5419x Jugendförderplan 5.116 5.158 5.960 6.159 6.340 6.528 6.722

5419x Weitere Sach- und 
Personalkosten-
zuschüsse

3.353 3.540 3.827 3.871 3.875 3.916 3.968

541 Sonstiges 398 358 379 385 311 312 313

Summe 97163 97163 93270 106357 109302 101243 101423

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen Kostenart 5411 betreffen zum einen den 
ÖPNV und wurden entsprechend der Förderung vom Land (2.852 T€, siehe auch Ziffer 
3.1.2) angepasst. Zum anderen sind dort die Zuschüsse an die Stadtwerke GmbH zum 
Verlustausgleich in Höhe von 5.800 T€ in  2025 sowie 7.400 T€ enthalten. Des 
Weiteren wurde auch der Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH um 
30 T€ in 2025 und um weitere 30 T€ in 2026 erhöht.

Des Weiteren wurde innerhalb der Zuschüsse an Eigenbetriebe Kostenart 5413 die 
Ansätze für jenarbeit entsprechend der Aufgabenerfüllung nach dem SGB II 
angepasst. Für den Eigenbetrieb Jenakultur wurden jährlichen Zuschüsse in Höhe von 
25.495 T€ gemäß der aktuellen Zuschussvereinbarung (Stadtratsbeschluss 24/0204-
BV) eingeplant.

Die Zuschüsse für Träger von Kindertagesstätten steigen 2025 gegenüber 2024 um 
3.249 T€ unter Berücksichtigung der Anwendung von Tariflohn gemäß TVöD bei 
weiteren freien Trägern sowie die gesetzlichen Änderungen zum Personalschlüssel in 
den jeweiligen Altersgruppen. Die weiteren Steigerungen für 2025 beinhalten die 
Anpassung der Zuschüsse für Personal-, Immobilienkosten und Sachkosten in Bezug 
auf die angemeldete Kinderzahl, die geschaffenen bzw. zu schaffenden Kapazitäten 
sowie Preis- und Tarifsteigerungen. Die Zuschüsse für den Jugendförderplan steigen 
ebenso aufgrund der Erhöhung von Personal-, Immobilienkosten und Sachkosten

Die weiteren Sach- und PK-Zuschüsse enthalten Veränderungen von Zuschüssen aus 
Bundes- und Landesprogrammen.



3.2.6 Aufwendungen der sozialen Sicherung
Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

551 Leistungen nach SGB 
II 17.830 19.943 20.851 21.669 22.319 22.989 23.678

553 Leistungen nach SGB 
XII 21.835 20.637 24.018 24.964 25.713 26.484 27.278

555 Leistungen nach SGB 
VIII 22.215 21.639 25.950 26.988 27.797 28.631 29.490

556
Kostenbeteiligungen 
und -erstattungen 
nach SGB VIII

280 277 324 332 341 349 365

557 Sonstige Leistungen 46.065 48.165 54.999 57.019 58.627 60.267 62.044

558
Kostenbeteiligungen 
und -erstattungen für 
sonstige Leistungen

112 114 99 99 99 99 99

Summe 108.338 110.775 126.240 131.071 134.896 138.818 142.954

Mit 126,2 Mio. € im Jahr 2025 bzw. 131,1 Mio. € im Jahr 2026 umfassen die 
Aufwendungen der sozialen Sicherung rund 26,9 % bzw. 27,0 % der ordentlichen 
Aufwendungen des Haushalts.

Die Leistungen nach dem SGB II verändern sich gegenüber dem Vorjahr und in den 
Folgejahren um ~ 4 %. Kalkuliert wurde für 2025 eine Steigerung von rund 0,8 Mio. € 
für die KdU-Leistungen, jedoch mit der Annahme weiterer Mehrbedarfe für die 
Folgejahre. Bei den Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket erhöhen sich 
die Aufwendungen gegenüber dem Plan 2024 um 0,1 Mio. € auf 1,6 Mio. €. Bereits 
2023 lag ein Bedarf von 1,3 Mio. € vor.

Der Bereich der Leistungen nach dem SGB XII nach der Kontengruppe 553 beinhaltet 
die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von 
Einrichtungen, die Hilfe zur Pflege und bei Gesundheit und sonstige Hilfen in anderen 
Lebenslagen sowie die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die 
Planung begründet sich auf Annahmen für die weitere Entwicklung anhand der 
derzeitigen Hilfefälle. Die größten Aufwüchse sind in der Leistungen der Hilfe zur 
Pflege und der Grundsicherung zu verorten. Gegenüber der Planung 2024 ist für die 
Leistungen der Hilfe zur Pflege von einem Mehrbedarf von 1,1 Mio. € auszugehen. 
Das sind gegenüber dem Ergebnis 2023 immer noch ein Mehrbedarf von 0,8 Mio. € 
und damit fast 10 % mehr. Bei der Grundsicherung ist gegenüber der Planung 2024 
von einem Mehrbedarf von 1,7 Mio. € auszugehen. Das Ergebnis 2023 weist bereits 
die deutlichen Steigerungen gegenüber den Vorjahren aus. Für das Folgejahr wurde 
mit einer Steigerung von rund 4 % gerechnet.

Die Leistungen nach SGB VIII steigen auffällig. Durch den Anstieg der Fallzahlen 
insgesamt, gestiegene Pflegekostensätze aufgrund tariflicher Anpassungen und 
Betriebskostenerhöhungen in den stationären Einrichtungen, sind deutliche 
Mehraufwendungen erforderlich. Gegenüber der Vorjaresplanung ist mit 
Mehrausgaben von 4,3 Mio. € zu rechnen. Ohne strikte Aufgabenkritik und 
Überprüfung der fachlichen Umsetzung der Pflichtaufgaben wird ein weiterer 
erheblicher jährlicher Anstieg der Aufwendungen erwartet.

Die Kontengruppe 557 - sonstige soziale Leistungen enthält die Aufwendungen für 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Leistungen der 
Eingliederungshilfe, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, nach dem 
Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz sowie die Hilfen für politische Häftlinge. 



Die Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz stiegen mit Beginn 
des Ukraine-Krieges erheblich. Die Überführung der Fälle in die Leistungen nach dem 
SGB II wirkt dem Zugang entgegen, sodass die Kosten mit 4,9 Mio. € annähernd auf 
dem Niveau der Vorjahresplanung von 4,7 Mio. € verbleiben. Die Kosten werden durch 
das Land im Rahmen der ThürFlüKEVO erstattet (siehe Ziffer 3.1.3).

Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden Mehrausgaben in Höhe von
0,4 Mio. € erwartet. Die Aufwendungen belaufen sich in 2025 auf rund 3,6 Mio. €, 
denen Erträge von 2,5 Mio. € entgegenstehen (unter Ziffer 3.1.6).

Für die Eingliederungshilfe nach SGB IX kommt es zu erheblichen Mehrauf-
wendungen, bedingt durch die Einordnung der vorliegenden Fälle gemäß Einführung 
der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes sowie von Entgeltsteigerungen aufgrund 
der TVöD-Anpassung. Der neue Planansatz für 2025 beträgt 45,2 Mio. Euro und liegt 
damit rund 5,6 Mio. € über dem Ansatz des Jahres 2024. Das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) ist ein umfassendes Gesetzespaket, das für Menschen mit Behinderungen 
viele Verbesserungen enthält. Mit dem BTHG werden mehr Möglichkeiten der Teilhabe 
und mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen geschaffen. Menschen 
mit Behinderungen, die Eingliederungshilfe beziehen, können mehr von ihrem 
Einkommen und Vermögen behalten. Die erheblichen Mehraufwendungen entstehen 
für die Leistungen der Schulbegleiter, der qualifizierten Assistenz sowie bei 
heilpädagogischen Leistungen. Durch die weiterhin steigenden Pflegekostensätze ist 
nicht mit einem Rückgang der Kostensteigerungen zu rechnen.

3.2.7 Sonstige laufende Aufwendungen
Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

561 Personal- und Versor-
gungsaufwendungen 1.160 1.346 1.949 1.983 1.960 1.945 1.968

562 Aufwendungen für die 
Inanspruchnahme 
von Rechten und 
Diensten

25.091 25.980 36.034 38.132 39.195 39.592 40.858

563 Geschäftsauf-
wendungen 1.285 1.856 1.559 1.449 1.499 1.478 1.538

564 Aufwendungen für 
Beiträge, 
Versicherungen und 
Sonstiges

2.111 2.308 2.481 2.545 2.614 2.677 2.753

565 Verluste aus Abgang 
von AV/UV, Wert-
minderung des UV, 
Einstellungen in 
Sopo, Zuführungen 
RS

1.624 250 250 250 250 250 250

566 Aufwendungen für 
nicht rückzahlbare 
Zuweisungen für 
Investitionen

16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600

567 Aufwendungen für 
Steuern vom 
Einkommen und vom 
Ertrag

30 1 1 1 1 1 1



568 Sonstige 
Steueraufwendungen 1 1 1 1 1 1 1

569 Sonstige laufenden 
Aufwendungen der 
Verwaltungstätigkeit

1.137 548 669 680 691 703 714

Summe 49.039 48.890 59.543 61.641 62.811 63.246 64.683

Mit 59,5 Mio. € im Jahr 2025 bzw. 61,6 Mio. € im Jahr 2026 umfassen die sonstigen 
laufenden Aufwendungen 12,7 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen verändern sich unwesentlich. 
Hierzu gehören die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, für Aus- und 
Fortbildung und deren Dienstreiseaufwendungen sowie Aufwendungen für Jobticket 
oder CityCard für städtische Mitarbeitende als alternative Entgeltanreizsysteme.

In den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten bilden die 
Mieten den Hauptanteil. Die Gebäudemieten an den Eigenbetrieb KIJ orientieren sich 
an den betriebenen Objekten (Verwaltungs-, Sozial-, Schul- und Sportimmobilien). 
Gemäß den vertraglichen Vereinbarungen zu den Mieten für Gebäude werden diese 
kalkuliert und jährlich an den Abschluss von Investitionsmaßnahmen angepasst. Die 
fortschreitende Digitalisierung der Verwaltungsarbeit und die daraus resultierenden 
Preissteigerungen von Mieten für PC-Arbeitsplätze und Fachanwendungen sowie 
höhere Aufwendungen für Nutzungsentgelte für Netzwerke und deren Sicherheit führt 
zu einer Steigerung von Mieten an den Regiebetrieb KITT in Höhe von 6.183 T€ im 
Vergleich zu 2024.

Die Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen wurden den vertraglichen 
Erfordernissen angepasst.

Die Verluste aus dem Abgang von AV/UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in 
Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen sind nur begrenzt planbar. Geplant 
wird nur die Einzelwertberichtigung anhand vorliegender Erfahrungswerte. Die 
Wertberichtigung ist im Zusammenhang mit den Erträgen aus der Auflösung der 
Wertberichtigung Ziffer 3.1.8 zu betrachten.

Beginnend ab 2021 wurde der Mietzinsbestandteil der kalkulatorischen 
Abschreibungen aus der Mietkalkulation herausgelöst und dem Eigenbetrieb KIJ als 
Investitionszuschuss gewährt. Die dafür jeweils anfallenden Aufwendungen für nicht 
rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen aus diesen geleisteten Zuschüssen 
betragen 8.500 T€. Die in den Nutzungsentgelten für das Infrastrukturvermögen 
enthaltenen Abschreibungen wurden ebenfalls aus dem Entgelt herausgelöst und dem 
Eigenbetrieb KSJ als Investitionszuschuss gewährt. Die dafür anfallenden 
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen aus diesen 
geleisteten Zuschüssen betragen 8.100 T€. 

Die sonstigen laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit verändern sich 
unwesentlich um die tariflichen Anpassungen der Personalkosten für die Zuschüsse 
für Fraktionen. Im Ergebnis 2023 waren unter den sonstigen laufenden Aufwendungen 
auch Betriebskostennachzahlungen an den Eigenbetrieb KIJ in Höhe von -547 T€ 
enthalten. Dem gegenüber standen jedoch auch 845 T€ Betriebskostenerstattungen. 
Somit ergab sich 2023 ein positiver Saldo von 298 T€ (siehe Ziffer 3.1.8).



3.2.8 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen
Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

572 Aufwendungen aus 
der Verlust-
übernahme von 
assoziierten Tochter-
organisationen

0 0 0 0 0 0 0

573 Zinsaufwendungen 
an Sondervermögen 139 43 0 0 0 0 0

574 Zinsaufwendungen 
an den öffentlichen 
Bereich

3 0 0 0 0 0 0

575 Zinsaufwendungen 
für Banken 0 0 0 0 0 891 1.722

579 Sonstige Zinsen und 
sonstige 
Finanzaufwendungen

784 1.108 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055

Summe 926 1.150 1.055 1.055 1.055 1.946 2.777

Mit 1,1 Mio. € im Jahr 2025 und 2026 umfassen die Zins- und sonstigen 
Finanzaufwendungen ~ 0,2 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Die Zinsaufwendungen an Sondervermögen betreffen die Durchführung des 
Entschuldungskonzepts und umfassten bis 2024 die Zinsen der Stadt Jena, welche 
zum 31.12.2024 vollständig getilgt sind.

Erstmals wird für die Stadt eine Kreditaufnahme für Investitionskredite ab 2028 geplant 
für die Zinszahlungen ab Kreditaufnahme bereitzustellen sind.

Die sonstigen Zins und sonstigen Finanzaufwendungen beinhalten die Vollverzinsung 
der Gewerbesteuer (§ 233a AO) sowie den Aufwand für die Verzinsung von 
Rückstellungen.

3.2.9 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

581
Aufwendungen aus 
internen 
Leistungsbeziehungen

37.462 39.777 42.151 43.402 43.493 43.891 44.649

Die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind deckungsgleich mit den 
Erträgen aus internen Leistungsverrechnungen.

3.3 Finanzergebnis
Das Finanzergebnis entwickelt sich ab 2025 positiver als noch im Doppelhaushalt 
2023/2024 unterstellt. Die fachlichen Inhalte und Begründungen dazu liegen vor allem 
auf der Ertragsseite und sind unter Ziffer 3.1.9 Zins- und sonstige Finanzerträge sowie 
auch unter Ziffer 3.2.8 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen näher beschrieben. 



Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

47 Zins- und 
Finanzerträge 12.190 2.940 5.513 5.167 8.169 9.384 9.615

57 Zins- und 
Finanzaufwendungen -926 -1.151 -1.055 -1.055 -1.055 -1.946 -2.777

Saldo 11264 1789 4458 4112 7114 7438 6838

4 Finanzplan
Der Finanzplan ist in den Haushaltsjahren 2025/2026, wie bereits unter 2.2 
beschrieben, mit einem erheblichen Liquiditätsabbau verbunden.

4.1 Laufende Ein- und Auszahlungen
Die Änderungen der laufenden Ein- und Auszahlungen 2025/2026 gegenüber dem 
Vorjahr hängen wesentlich mit den bereits im Ergebnisplan erläuterten Sachverhalten 
zusammen und werden hier nicht noch einmal dargestellt.

Erstmals kann im Ansatz 2027 ein positiver Saldo von 576 T€ der ordentlichen Ein- 
und Auszahlungen erreicht werden. Dieser wird jedoch in 2029 wieder negativ.

Kontengruppe
(T€)

Ergebnis 
2023

Ansatz 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

1 Lfd. Einzahlungen aus 
Verwaltungstätigkeit 399.893 382.117 429.114 436.359 447.048 453.906 462.830

4 Zins- und 
Finanzeinzahlungen 2.059 871 1.126 1.124 1.123 1.121 1.119

Summe ordentliche 
Einzahlungen 401.952 382.988 430.240 437.483 448.171 455.027 463.949

2 Lfd. Auszahlungen aus 
Verwaltungstätigkeit 378.471 389.847 437.774 452.101 447.290 451.741 463.573

5 Zins- und 
Finanzauszahlungen 227 401 305 305 305 1.194 2.027

Summe ordentliche 
Auszahlungen 378.698 390.248 438.079 452.406 447.595 452.935 465.600

Summe 23.254 -7.260 -7.839 -14.923  576 2.092 -1.651

4.2 Investitionen
Durch die vor Jahren erfolgten Ausgliederungen der Bereiche Hochbau und 
Büromöbel zum EB KIJ sowie der Bereiche Tiefbau, Flächen und Fahrzeuge zum EB 
KSJ wird der größte Teil der städtischen Investitionen von diesen Eigenbetrieben 
geleistet. Zudem ist der optimierte Regiebetrieb KITT seit 2023 für die 
Informationstechnik und Telekommunikation zuständig.

Im Kernhaushalt beträgt der Saldo aus der Investitionstätigkeit 2025 29,3 Mio. € und 
liegt in den Folgejahren bei 24,2 Mio. € (2026), 25,5 Mio. € (2027), 23,7 Mio. € (2028) 
sowie 21,1 Mio. € (2029).



Die Investitionen erstrecken sich im Wesentlichen über die Bereiche der Schulen, 
Kindergärten, Gemeinschaftsunterkünfte, der Feuerwehr. Außerdem werden 
Investitionszuschüsse für Dritte im Bereich der Städtebauförderung und auch weiterhin 
Investitionszuschüsse an KSJ für Kinderspielplätze und Freiflächengestaltungen 
geleistet.

Für die übrigen Investitionen ins Infrastrukturvermögen und für Hochbauten werden 
ausschließlich die Weiterleitungen von Fördermitteln an die Eigenbetriebe 
veranschlagt. Die Mitleistungsanteile zu den Vorhaben sind dann im Wirtschaftsplan 
des jeweiligen Eigenbetriebes veranschlagt. Für die Jahre 2025-2029 sind 
insbesondere die Weiterleitung von Fördermitteln an KIJ  nach §22e Thüringer 
Finanzausgleichsgesetz (allgemeine Investitionspauschale) und die 
Schulinvestitionspauschale veranschlagt. An den Eigenbetrieb KSJ werden ebenfalls 
Mittel nach §22e Thüringer Finanzausgleichsgesetz sowie für Maßnahmen in 
Sanierungsgebieten, Umfeldgestaltungen und für das Smart City-Projekt 
weitergeleitet.

Seit 2021 wird der Nutzungsentgeltbestandteil der planmäßigen Abschreibungen aus 
der Entgeltkalkulation herausgelöst und dem EB KSJ als Investitionszuschuss gewährt 
(jährlich 8,1 Mio. €). Analog wird auch mit dem Mietzinsbestandteil der kalkulatorischen 
Abschreibungen auf den Mietgegenstand für den EB KIJ verfahren (jährlich 8,5 Mio. 
€).

Wesentliche eigene Investitionsmaßnahmen im Jahr 2025 sind Anschaffungen von 
Fahrzeugen und technischen Anlagen in Höhe von 885,6 T€ sowie Auszahlungen für 
Betriebs- und Geschäftsausstattungen für 2,7 Mio. € um insbesondere Ausstattungen 
nach Baumaßnahmen in Schulen und die erforderlichen Beschaffungen für das Smart 
City Projekt, für die Feuerwehr sowie Kindergärten vornehmen zu können.

Im Jahr 2026 sind Anschaffungen von Fahrzeugen und technischen Anlagen in Höhe 
von 1,3 Mio. € sowie Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen für 2,9 
Mio. € vorgesehen.

Darüber hinaus gibt es jährlich Investitionszuschüsse an Dritte. Hier trägt die Stadt im 
Rahmen der Städtebaufördermaßnahmen und der Wohnumfeldgestaltung den 
Mitleistungsanteil. Beispielhaft seien für 2025 die Maßnahmen: Sanierung der Kirche 
Maua; Sanierung Gelände ehemals Schlachthof; Sanierung Altes Gut Zwätzen;  im 
Gebiet westliche Innenstadt die Erweiterung des Volkshaus mit Kernsanierung und 
Erweiterung des Deutschen Optischen Museums genannt.

Bei Investitionen ins Infrastrukturvermögen werden 2025 durch den Kernhaushalt für 
die Fortsetzung des Saaleprojekts mit 0,81 Mio. € sowie die Planung und Pflege des 
öffentlichen Grüns inkl. Spielplätze von 0,6 Mio. € und Klimaoasen 0,04 Mio. € geplant. 
Für 2026 sind für diese Vorhaben Ansätze in folgender Höhe vorgesehen: 
Saaleprojekts mit 3,42 Mio. € sowie die Planung und Pflege des öffentlichen Grüns 
inkl. Spielplätze von 0,76 Mio. € und Klimaoasen 0,04 Mio. €.

Mit dem Haushalt 2013/2014 wurde ein inneres Darlehen (Ausleihung an Eigenbetrieb) 
von 10 Mio.€ für die Jahre 2014 und 2015 an den EB KIJ zur Umsetzung des Schul-
netzplanes veranschlagt. Die erste Tranche über 5 Mio. € hat eine Laufzeit von 20 
Jahren (Rückzahlung bis zum 17.11.2034). Die Tilgung erfolgt mit jährlich 0,25 Mio. € 
planmäßig. Die zweite Tranche über 5 Mio. € ist bereits vollständig getilgt.

Gemäß ThürGemHV-Doppik ist dem Doppelhaushalt 2025/2026 ein 
Investitionsprogramm beigefügt. Der Ausweis erfolgt je Maßnahmenummer in Höhe 
der Investitionsauszahlungen.











(Vorlage 22/1531-BV vom 13.07.2022) ein Anteil von 12,8 Mio. € mit einer Bürgschaft 
gegenüber den finanzierenden Banken gesichert.

Aufgrund Beschluss 20/0361-BV vom 07.04.2020, fortgeschrieben durch Beschluss 
24/0190-BV vom 27.11.2024 (Endschaftserklärung zur Beschaffung von 
Straßenbahnfahrzeugen) wurde zugunsten der Jenaer Nahverkehrsgesellschaft mbH 
gegenüber deren finanzierenden Banken das Risiko abgesichert, dass der Öffentliche 
Dienstleistungsauftrag zur Erbringung von Nahverkehrsleistungen vorfristig enden und 
die Refinanzierung der Fahrzeuge gefährdet ist. Dieses Risiko kann durch die Stadt 
beeinflusst werden und wird als gering erachtet.

Mit Stadtratsbeschluss 22/1679-BV vom 14.12.2022 wurde eine Garantieerklärung 
über 43 Mio. € bis 31.12.2027 gegenüber der Holdinggesellschaft Stadtwerke Jena 
GmbH abgegeben. Die Garantie gilt bei drohender Zahlungsunfähigkeit oder 
bilanzieller Überschuldung der Stadtwerke.

Weiterhin besteht eine Bürgschaft für den Querwege e.V., die bei planmäßiger 
Bedienung des Kredites durch den Verein, Ende 2025 mit voraussichtlich 879 T€ und 
Ende 2026 mit voraussichtlich 789 T€ auszuweisen sein wird.

Darüber hinaus bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen für Dienstfahrzeuge 
von ca. 40 T€ für 2025 und 20 T€ für 2026.





Doppelhaushalt 2025/2026 - Aufstellung der Produkte Kennzeichnung 1 bedeutet - wesentlich bzw. beplant

Gesamtanzahl der Produkte gem. Produktplan der Stadt Jena:
- davon beplant in 2025/2026: 142
- davon wesentlich in 2025/2026: 84

Betrieb Produkt Bezeichnung Produkt wesentl. beplant gesamt
Teilplan 1 Dezernat 1 7 15

1111 Verwaltungsführung (P) 1 1
1112 Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P) 1 1
1113 Gremien (P) 1 1
1114 Gleichstellung und Integration (P) 0 1
1116 Personal- und Schwerbehindertenvertretung (P) 0 1
1121 Personal (P) 1 1
1131 Organisation (P) 0 1
1142 Sonstige Zentrale Dienste (P) 0 1
1143 Versicherungen (P) 1 1
1144 Verwaltungs- und Bauaktenarchiv (P) 1 1
1163 Finanzverwaltung Dezernat 1 (P) - Verrechnungsprodukt 0 0
1181 Prüfungen (P) 0 1
1191 Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P) 1 1
1212 Wahlen (P) 0 1
1226 Zentrale Bußgeldstelle (P) 0 1
5711 Wirtschaftsförderung (P) 0 1

Teilplan 2 Dezernat 2 13 24
1118 Nachhaltigkeit und digitaler Wandel (P) 1 1
1145 Bürgerdienste - JenaZentral (P) 0 1
1161 Finanzverwaltung (P) 1 1
1162 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung (P) 1 1
1164 Finanzverwaltung Dezernat 2 (P) - Verrechnungsprodukt 0 0
1171 Steuerung und Controlling (P) 0 1
1211 Durchführung von Auftragsstatistiken (P) 0 1
1221 Sicherheit und Ordnung (P) 1 1
1222 Gewerbe (P) 0 1
1223 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit und Einbürgerung (P) 1 1
1225 Einwohnerwesen (P) 1 1
1232 Fahrerlaubnisse (P) 0 1
1233 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (P) 1 1
1234 Verkehrsüberwachung (P) 1 1
1241 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Tierseuchen (P) 0 1
1261 Brandschutz (P) 1 1
1271 Rettungsdienst (P) 1 1
1272 Leitstelle (P) 1 1
1281 Zivil- und Katastrophenschutz (P) 1 1
2512 Förderung Semesterticket / Ausbildungsprämie (P) 0 1
3421 Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz (P) - bis 2017 0 0
3472 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (P) 0 1
3512 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bundeselterngeldgesetz (P) 0 1
3611 Förderung nach § 22 SGB VIII in Kindertageseinrichtungen, in Tagespflege und Horten (P) 0 1
3653 Erhebung Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und bei Inanspruchnahme der Tagespflege - Verrechnungsprodukt (P)0 1
3654 Erhebung Elternbeiträge für Horte in Schulen - Verrechnungsprodukt (P) 1 1

Teilplan 3 Dezernat 3 14 26
1115 Nachhaltige Entwicklung - Lokale Agenda 21 (P) 0 1
1141 Liegenschaften (P) 0 1
1147 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (P) 1 1
1165 Finanzverwaltung Dezernat 3 (P) - Verrechnungsprodukt 0 0
1231 Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Genehmigungen (P) 0 1
5111 Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P) 1 1
5112 Verbindliche Bauleitplanung und Planungsrecht (P) 1 1
5113 Stadtumbau (P) 1 1
5114 Geoinformation (P) 1 1
5116 Verkehrsplanung (P) 1 1
5211 Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) 1 1
5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung (P) (ab 2015 Zusammenlegung in Produkt 52.1.1.0000) 0 0
5221 Wohnungsbauförderung (P) 0 1
5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege (P) 0 1
5371 Abfallwirtschaft (P) 0 1
5411 Gemeindestraßen (P) 1 1
5431 Landesstraßen (P) 0 1





3411 Unterhaltsvorschussleistungen (P) 1 1
3612 Tagespflege (P) 1 1
3614 Tageseinrichtungen für Kinder - Fachberatung (P) 0 1
3621 Außerschulische Jugendbildung (P) 0 1
3625 Sonstige Jugendarbeit (P) 1 1
3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (P) 1 1
3632 Förderung der Erziehung in der Familie (P) 1 1
3633 Hilfe zur Erziehung (P) 1 1
3634 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme (P) 1 1
3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen (P) 1 1
3636 Übrige Hilfen (P) 0 1
3637 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII (P) 1 1
3641 Jugendhilfeplanung (P) 0 1
3651 Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P) 1 1
3652 Horte (P) 0 0
3655 Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P) 1 1
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) 0 1
3675 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen (P) 0 1
3678 Sonstige Einrichtungen (P) 0 0
4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P) 1 1
4241 Sportstätten und Bäder (P) 0 0
5232 Denkmäler (P) 0 1
5731 Marktwesen (P) 0 1
5751 Tourismusförderung (P) 1 1

Teilplan 9 Hauptproduktbereich 6 4 6
1129 Verrechnungsprodukt Personal (P) 0 0
4111 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger - Krankenhausumlage (P) 0 1
6111 Steuern (P) 1 1
6112 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P) 1 1
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) 0 1
6221 Eigenbetriebe (P) 1 1
6251 Beteiligung an Gesellschaften des privaten Rechts und an Zweckverbänden sowie Finanzanlagen des Anlagevermögens (P)1 1
6261 Wertpapiere des Umlaufvermögens (P) 0 0
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Teil  II

Haushaltsplan



Gesamtplªne





















































































Teilplªne

(einschlieÇlich Produktbeschreibung,
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 
f¿r die wesentlichen Produkte)
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